
Dringliche Entscheidung gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW

Kindergartenbedarfsplanung für das KiTa-Jahr 2020/2021

Beschlussentwurf:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Kindergartenbedarfsplanung in der
beiliegenden Fassung für das Kindergartenjahr 2020/2021. Bedarfsgerecht kön-
nen U3 Plätze auch an Kinder unter drei Jahren in der Gruppenform GF I auf-
genommen werden.

Diese stellt die Grundlage für die Beantragung der Landeszuschüsse für Kinder-
tageseinrichtungen und Kindertagespflege zum 15.03.2020 dar.

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen sind unter Punkt 4, 5 und 6 der vorgelegten Kin-
dergartenbedarfsplanung erläutert.

Begründung der Entscheidung und der Dringlichkeit:
Auf die ausführliche Darstellung im beiliegenden Entwurf der Kindergartenbe-
darfsplanung wird verwiesen.

Anlagen:
Kindergartenbedarfsplanung 20/21 der Hansestadt Wipperfürth
Anlage 1-1m -Einrichtungsscharfe Belegung
Anlage 2 -Stadtplan Übersicht

Es ist darauf hinzuweisen, dass bislang keine Verdachtsfälle von Corona-Infekti-
onen in Wipperfürth positiv getestet •wurden. Die Hansestadt Wipperfürth hat
dennoch vorsorglich Maßnahmen aufgrund der tendenziell zunehmenden Ver-
breitung des Corona-Virus ergriffen. Am 04.03.2020 wurden vorerst alle Aus-
schusssitzungen bis einschließlich den 01. April 2020 abqesaqt. Diese werden
nicht neu terminiert. Dies betrifft auch die für den 10.03.2020 terminierte Sitzung
des Jugendhilfeausschusses, in der über die Kindergartenbedarfsplanung be-
raten und beschlossen werden sollte. Da das Jugendamt bis zum 15.03.2020
die Landesmittel für Kinder in der Kindertagespflege, zu den Kindpauschalen,
zu den Mieten, eingruppigen Einrichtungen und Waldkindergartengruppen, für
Familienzentren, zur Qualifizierung sowie für Fachberatung beim Landesjugend-
amt über das von der Obersten Landesjugendbehörde eingerichtete System
elektronisch zu beantragen hat, ist die Dringlichkeit gegeben.
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